
Art_Nr
343

DIE NEWS 3/2009 NEWS-SPEZIAL

Viele Unternehmen befürchten durch die neue Verpackungs-
verordnung, die seit dem 1. Januar 2009 gilt, eine Kos-
tenlawine. Wer die Spielräume nutzt, die die Novelle den 
Unternehmen lässt, muss keine Kostenexplosion befürch-
ten. Außerdem sorgt mehr Transparenz gleichzeitig für 
einen fairen Wettbewerb.

Die Novelle trifft vor allem Unternehmen, die an den  
Endverbraucher liefern oder an so genannte dem privaten 
Endverbraucher vergleichbare Anfallstellen wie Gaststät-
ten, Hotels, Kantinen, Verwaltungen oder Handwerksbe-
triebe. Grundsätzlich sind die Unternehmen, die mit Ware 
befüllte Verkaufsverpackungen als erste in Verkehr bringen, 
zu deren Rücknahme verpfl ichtet. Sie müssen sich an einem 
dualen Entsorgungssystem beteiligen – die Selbstentsorgung 
fällt nun weitestgehend weg. Dabei sind Rücknahme- und 
Verpackungsquoten je Verpackungsmaterial zu erfüllen und 
nachzuweisen. Ab bestimmten Mengen muss bei den ört-
lichen Industrie- und Handelskammern eine verbindliche 
Erklärung über die Gewichte der in Verkehr gebrachten 
Verkaufsverpackungen sowie über deren Umfang und 
Rücknahme abgegeben werden – die so genannte Vollstän-
digkeitserklärung. Sie muss durch einen Sachverständigen, 
zum Beispiel durch den Wirtschaftsprüfer, bestätigt werden. 
Fällig wird sie erstmals zum 1. Mai 2009 für das Jahr 2008. 
Sie muss elektronisch abgegeben werden. Eine Ausnahme 
besteht für Serviceverpackungen wie die Tüte für die Früh-
stücksbrötchen. Hier können Lieferanten oder Hersteller in 
die Pfl icht genommen werden.

MEHR WETTBEWERB SPART KOSTEN

Mit den neuen Regeln soll die bisherige Mitnutzung von 
Entsorgungssystemen durch Unternehmen, die keine 
Lizenzgebühren bezahlen, eingedämmt werden. Die meisten 
trifft es zwar unvorbereitet, aber die Novelle lässt den Unter-
nehmen interessante Spielräume, die sie zur Kostenerspar-
nis nutzen können. Allerdings ist die Identifi zierung aller 
Möglichkeiten mit einem großen Zeitaufwand verbunden. 
Deshalb ist es sinnvoll, sich professionelle Hilfe von Spe-
zialisten zu holen. Die Sparpotenziale liegen immerhin im 

zweistelligen Prozentbereich. Bisher war das duale System 
mit dem grünen Punkt eine Monopolangelegenheit. Durch 
die neue Verordnung entsteht mehr Konkurrenz. Es gibt rund 
zehn Systembetreiber, die dieselbe Dienstleistung anbieten, 

allerdings jeweils mit eigenen Schwerpunkten. Das be-
deutet, die Firmen können sich nach einer individuellen 
kostengünstigen Lösung umschauen. Jedes Unternehmen 
kann sich den passenden Partner mit dem richtigen Sys-
tem auswählen. Wichtig ist der Nachweis, dass gesetzes-
konform entsorgt wird. Interessant werden dadurch auch 
Branchenlösungen, die anstelle einer Beteiligung an einem 
dualen System zulässig sind. Allerdings werden daran 
hohe Anforderungen gestellt.

TRANSPARENZ FÜR FAIRNESS

Bisher war, böse formuliert, der Ehrliche der Dumme. 
Nach der Novelle sind die Verhältnisse klarer. Zum einen 
muss die Vollständigkeitserklärung bestätigt werden. 
Zum anderen wird sie in der VE-Plattform der IHKs ein-
gestellt und ist öffentlich einsehbar. Dadurch haben Wett-
bewerber, Umweltschützer und auch Verbraucherzentralen 
erstmals die Möglichkeit, die Angaben der betreffenden 
Unternehmen einzusehen und einzuschätzen. Die Behör-
den haben eine Prüfmöglichkeit, um festzustellen, ob Un-
ternehmen tatsächlich an einem System teilnehmen. Es 
kann also niemand mehr auf Kosten anderer an der Ent-
sorgung sparen. 
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Die Entsorgung des Verpackungsmülls muss bezahlt werden.

SPARPOTENZ IALE

Spielräume nutzen
VERPACKUNGSVERORDNUNG KANN TEUER WERDEN
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